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Antrag auf Durchführung eines Volksbegehrens der Initiative gegen die Zu-
sammenlegung von Kreisen ohne deren Zustimmung 
 
 
 
Sehr geehrter Herr Kalinka,  

beigefügt übersende ich Ihnen Fotokopien des o.a. Antrages vom 25. Januar 2008 
sowie meines Schreibens an die Vertrauenspersonen der Initiative gegen die Zu-
sammenlegung von Kreisen ohne deren Zustimmung vom heutigen Tage mit der Bit-
te um Kenntnisnahme.  

Ich bitte Sie, die Angelegenheit in Ihrem Ausschuss zu beraten und dem Landtag ei-
ne Beschlussempfehlung zur Zulässigkeit des Volksbegehrens zuzuleiten. Ich weise 
darauf hin, dass der Landtag nach § 12 Abs. 1 des Volksabstimmungsgesetzes in-
nerhalb eines Monats nach Eingang des Antrages über die Zulässigkeit des Volks-
begehrens zu entscheiden hat.  

Mit freundlichen Grüßen 

gez. 
Martin Kayenburg 

 Der Präsident des 
Schleswig-Holsteinischen Landtages 

 

 
 
 
An den  
Vorsitzenden des Innen- und Rechtsausschusses 
Herrn Werner Kalinka, MdL 
 
im Hause  
 

Ihr Zeichen:       
Ihre Nachricht vom:       
 
Mein Zeichen: L 204 
Meine Nachricht vom:       
 
Bearbeiter: Heiko Voß 
 
Telefon (0431) 988-1022 
Telefax (0431) 988-1037 
parlamentsdienst@landtag.ltsh.de 
 
28. Januar 2008 
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Antrag auf Durchführung eines Volksbegehrens der Initiative gegen die Zu-
sammenlegung von Kreisen ohne deren Zustimmung 
 
 
Sehr geehrter Herr Kumbartzky,  
 
hiermit bestätige ich den Eingang des Antrages der Initiative auf Durchführung eines 
Volksbegehrens vom 25. Januar 2008.  
 
Nach § 12 Abs. 1 des Volksabstimmungsgesetzes hat der Landtag innerhalb eines 
Monats nach Eingang des Antrages über die Zulässigkeit des Volksbegehrens zu 
entscheiden.  
 
Ich habe den Vorsitzenden des Innen- und Rechtsausschusses mit gleicher Post 
gebeten, den Antrag im Ausschuss zu beraten und dem Landtag zu seiner Tagung 
vom 27. bis 29. Februar 2008 eine Beschlussempfehlung zur Zulässigkeit vorzule-
gen.  
 
Ich bin Ihnen dankbar, wenn Sie die weiteren Vertrauenspersonen und deren Vertre-
ter über den Sachstand informieren.  
 

Mit freundlichen Grüßen 

gez. 

Martin Kayenburg 

 Der Präsident des 
Schleswig-Holsteinischen Landtages 

 

 
 
Herrn 

Oliver Kumbartzky 

Rungholter Straße 4 

25541 Brunsbüttel 

Ihr Zeichen:       
Ihre Nachricht vom:       
 
Mein Zeichen: L 204 
Meine Nachricht vom:       
 
Bearbeiter: Heiko Voß 
 
Telefon (0431) 988-1022 
Telefax (0431) 988-1037 
parlamentsdienst@landtag.ltsh.de 
 
25. Januar 2008 




